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An die Mandanten und Freunde der Revidas 
 
Letztes Jahr haben wir unseren Einleitungsbrief mit «das Jahr 2020 wird in die Geschichte 
eingehen» begonnen. Das Jahr 2021 war ein ebenso bewegtes.  
 
Covid-19 hat in vielen Bereichen die Welt verändert und verändert sie immer noch. Ob zum 
Guten werden wir bestimmen. Im Corona-Jahr 2020 schrumpfte das BIP um 2,4%. Die Wirt-
schaftszweige Gastgewerbe und Beherbergung haben 41,8% eingebüsst, Freizeit 26%, um an 
dieser Stelle nur die am härtesten betroffenen Betriebsbereiche aufzuzeigen. Wir gratulieren 
und danken all den direkt Betroffenen für ihre Grundmotivation, dran zu bleiben und weiter zu 
machen. Wir freuen uns, dass viele altbekannte Gastronomiebetriebe immer noch da sind und 
wieder geöffnet haben. 
 
Im 2. Quartal 2021 ist das BIP um 1.8% gegenüber dem Vorquartal gestiegen. Verwaltung, 
Detailhandel und Versicherungen waren Profiteure der Covid-Krise. Das Gastgewerbe und die 
Eventbranche stehen immer noch unter dem Corona-Schock. Trotzdem ist die Arbeitslosen-
quote im Vergleich von 3.7% im Herbst 2020 zum Frühjahr 2021 wieder auf 2.6% gesunken. 
Spannend ist, dass die netto Zuwanderung in der Schweiz trotz Covid-Krise im Jahr 2020 um 
54‘000 zugenommen hat! Die von uns längst erwartete und erwähnte (seit 2005) Inflation ist 
nun plötzlich da: 
 

 August 2021, USA, 5.3% 

 August 2021, Deutschland, 3.9% 

 August 2021, Schweiz, 0.9% 
 

Die Preise für Wohneigentum haben sich in der Schweiz in den letzten 20 Jahren praktisch 
verdoppelt. Ein Einfamilienhaus mit einem Durchschnittsalter von 10 Jahren, ca. 140m2 mit 2 
Bädern unter CHF 1 Mio. zu finden, ist wie die Suche der Nadel im Heuhaufen. Die Gründe für 
diese Preiserhöhung sind wahrscheinlich: 
 

 Bodenknappheit 

 Bevölkerungszunahme 

 Negativzinsen 

 Inflation 

 Stadtflucht wegen Corona 

 Steuerbelastungsunterschiede 
 

Auffallend ist, dass an steuergünstigen Standorten die Immobilienpreise wesentlich höher sind 
als an übrigen Standorten. Vor noch nicht allzu langer Zeit hat die Pensionskasse Basel in 
Genf einen Liegenschaftskomplex für CHF 0.5 Mia. mit einer brutto Anfangsrendite von knapp 
2% erworben! Der nachstehende Indexvergleich zeigt diesen Trend deutlich. 
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Zu einem anderen Thema; Insolvenzantragspflicht und Selbstverantwortung der Unternehmer 
bei Art. OR 725 Abs. 1 und Abs. 2 OR bestehen wieder in vollen Umfange, Abgabenstundun-
gen sind ausgelaufen, Ratenvereinbarungen sowie Rückzahlungen von Covid-19-Krediten be-
stehen bereits und/oder werden eingeführt, Härtefallfonds & Co. sind aufgestockt, Kurzarbeits-
regelungen Covid-19 gehen in die fünfte Phase und werden nochmals verlängert.  
 
Auch die Zahl der Neugründungen haben wieder zugenommen, bis Ende Jahr werden rund 
40'000 geschätzt. Von den vorgesehenen Covid-19-Krediten im Rahmen von ca. CHF 40 Mia. 
wurden etwa CHF 17 Mia. effektiv ausbezahlt! Bereits wurden über CHF 3,4 Mia. wieder zu-
rückbezahlt, wovon über die Hälfte bereits im 2020. 1'000 Unternehmen haben vollständig zu-
rückbezahlt. Rund 120'000 Kredite sind noch ausstehend oder teilweise ausstehend. Anderer-
seits mussten aber auch rund CHF 250 Mio. definitiv abgeschrieben werden. Strafanzeigen für 
ungerechtfertigt bezogene Covid-19-Kredite, mit einer Deliktsumme von rund CHF 150 Mio., 
sind am Laufen. Tragisch, dass der Mensch auch bei Notsituationen ein Missbrauchsdenken 
entwickelt. 
 
Covid-19-Schlagzeilen lösen sich schon fast mit Strom-Schlagzeilen ab. Stromknappheit wird 
kommuniziert. Nichtsdestotrotz halten wir an Wachstumsstrategien, E-Bikes, E-Autos etc. fest. 
Die Schweiz ist ein Winterland, und die knapp vier Monate Spitzenbedarf im Winter müssen 
abgedeckt werden. Der Bundesrat hat den Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen 
(VSE) beauftragt, Massnahmen vorzubereiten. Firmen, die mehr als 100'000 Kilowattstunden 
pro Jahr verbrauchen, müssen einen Notfallplan ausarbeiten (rund 30'000 Unternehmen), um 
gegebenenfalls den Strombedarf reduzieren zu können. Dies bedeutet aber, dass Firmen we-
niger produzieren und auch Dienstleistungsunternehmen ihr Angebot verkleinern müssten. 
Auch stromabhängige Transportmittel wie Bahnen oder Trams könnten dann nur noch einge-
schränkt zur Verfügung stehen. An dieser Stelle erstaunt es uns (als technische Laien), dass 
immer noch Neubauten in der Finalisierung stehen, welche keine Photovoltaik-Anlagen auf ih-
ren Flachdächern haben, sei es für Wohn- und/oder Industriegebäude. 
 
Wir forcieren die Digitalisierung, wissen aber, dass sich Produktionsprozesse oder Computer-
systeme nicht einfach so schnell mal nebenbei herunter- und/oder hochfahren lassen. Dieses 
Problem hat uns auch die Covid-19 Situation aufgezeigt, welche diverse Abläufe zum Stoppen 
gebracht hat.  
 
Immer wieder werden Initiativen zu noch höheren Besteuerungen von Grossverdienern oder 
Grossvermögenden ergriffen. Unseres Erachtens wäre es wichtiger, Ethik und Moral zu schu-
len, zu erziehen, zu leben und zu fördern. Es ist eine Tatsache, dass aktuell eine kleine Grup-
pe die grössten Brocken versteuert. Dies zeigt sich sogar in der «Ostschweizer Provinz         
St. Gallen». Im Kanton St. Gallen zahlten 50'722 Steuerpflichtige CHF 144.2 Mio. an Einkom-
menssteuern. Dabei finanzierten die Bestverdienenden 12.8% der Bevölkerung und 47.0% der 
Steuern. Bei den Vermögenssteuern verhält es sich sogar so, dass 1,5% der Reichsten über 
51,6% Steuern zahlten. Nun könnte dies auch auf eine ungerechtfertigte Verteilung des Ge-
samtvermögens hindeuten, andererseits ist aber zu beachten, dass auch ein Grossteil dieser 
Vermögen in Firmen und Arbeitsplätzen investiert ist. 
 
Zusätzlich zu höheren Vermögenssteuern hat auch geführt, dass mit der straflosen Selbstan-
zeige nach deren Einführung in den letzten 11 Jahren über CHF 71 Mia. Vermögen in der 
Schweiz aufgedeckt und aktuell zu den Vermögenssteuern, welche in die Staatskasse flies-
sen, beitragen. Die Selbstanzeigen haben insbesondere im Jahr 2018 zugenommen, als sich 
abzeichnete, dass auf internationaler Ebene ein automatischer Informationsaustausch (AIA) 
implementiert wird. 
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Nun könnte uns all dies pessimistisch stimmen, wir wollen und werden aber positiv bleiben. 
Neue Technologien helfen im Kampf gegen die Verschwendung natürlicher Ressourcen. Viel-
leicht langsam oder zu langsam (hoffentlich nicht), aber immerhin nimmt die Recycling-Quote 
zu. Die Wirtschaft entwickelt sich vom linearen Modell zur Kreislaufwirtschaft. Rohstoffe wer-
den nicht nur gefördert, verarbeitet, konsumiert und entsorgt, sondern wieder in den Kreislauf 
zurückgebracht. Recycling ist mehr denn je wichtiger. Denn damit können die in Abfällen ent-
haltenen Wertstoffe in die Wirtschaft zurückfliessen und sinnvoll wiederverwendet werden. Der 
ursächliche Rohmaterialeinsatz soll durch die Kreislaufwirtschaft maximal möglich reduziert 
werden. 
 
Der Mensch war schon immer extrem. Die Ressourcenknappheit ist erkannt, verantwortungs-
volle Unternehmen sind sich der Endlichkeit der Ressourcen bewusst und stellen ihre Prozes-
se um. Für eine Kreislaufwirtschaft sind folgende Prinzipien umzusetzen: 
 

 Verwendung von Substanzen, die für Mensch und Umwelt nicht toxisch sind 

 Zirkuläre Materialien 

 Mehrfachnutzung 

 Ausbau von Rücknahmesystemen 

 Technisch modularer Aufbau für einfache Zerlegung 

 Langlebigkeit statt Wegwerfwirtschaft 

 Wartungs- und Reparaturfähigkeit 

 Energieeffizienzsteigerung und erneuerbare Energien 

 Minimierung von Umweltauswirkungen 

 Sozialere Gerechtigkeit 
 
Probleme ohne Wissen um unsere neuralgischen Punkte lassen sich nicht lösen. So ist es 
wichtig, das Wissen in diesen Bereichen zu fördern und auszubauen.  
 
America First ist ein weltbekannter Begriff. Wie wäre es mit Family First? Aktuell sind nämlich 
über 90% sämtlicher registrierter Unternehmen in der Schweiz sogenannte Familienunterneh-
men. Aufgrund einer Umfrage der PWC hat sich ergeben, dass vor 15 Jahren noch über 50% 
der Nachkommen motiviert waren, das Familienunternehmen zu übernehmen. Zwischenzeit-
lich sind es unter 40%. Herausforderung für die Nachfolge der Familienunternehmen sind: 
 

 Innovation 

 Talente und deren Rekrutierung 

 Wirtschaftliches Umfeld 

 Digitalisierung und Datamanagement 

 Cyber-Sicherheit 

 Konkurrenzdruck 

 Regulationsfragen 

 Professionalisierung / Fachkompetenzen 
 
Im Vergleich zum Ausland hinkt hier die Schweiz hinterher. International betrachtet sind rund 
65% der nächsten Generation in Familienbetrieben eingebunden. Weshalb schafft dies die 
Schweiz nicht? Die Herausforderungen der Zukunft bleiben nebst der Technologisierung ver-
mutlich in vielen Bereichen die Gleichen. Was unterscheidet ihre Dienstleistungen von denje-
nigen ihrer Mitbewerber? Ist ihre Marke vertrauenswürdig? Wird das Versprechen der Marke 
gelebt? Auch im Kleinstbetrieb gilt: Ihr Unternehmen ist eine Marke! Eine Grundmotivation ist: 
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Liebe Deine Arbeit, dann liebt Deine Arbeit Dich. Liebe Deine Kunden, dann lieben Deine 
Kunden Dich. Liebe Deine Liebsten, dann lieben Deine Liebsten Dich. Wenige Ausnahmen 
bestätigen diese Regel. Wer viel investiert, erhält viel zurück. Fordern Sie sich heraus und in-
vestieren Sie heute bewusst in ein Quäntchen mehr Liebe, im geschäftlichen wie im privaten 
Leben. 
 
In wen oder in was investieren Sie in den nächsten Tagen etwas mehr Liebe? Mit den nach-
stehenden philosophischen Denkansätzen möchten wir unabhängig von den Tatsachen in die 
Adventszeit einstimmen: 
 

Es ist immer ein «Trotzdem», das die Menschen weitergebracht hat 
 

Die Zukunft ist niemals die lineare Fortsetzung von Vergangenheit und Gegenwart 
 

Die guten Entscheidungen sind die, bei denen man sich die Frage, ob die Entscheidung  
gut oder schlecht ist, im Moment der Entscheidung nicht gestellt hat 

 
Es geht nicht darum, glücklich zu werden, sondern glücklich zu sein 

 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen schöne Festtage. 
 
Weihnachtliche Grüsse 
 
REVIDAS TREUHAND AG 
 
 
 
Markus Jäger Patrik Bawidamann Hans Martin Zanetti 
dipl. Wirtschaftsprüfer Treuhänder mit eidg. Fachausweis lic. oec. HSG, dipl. Wirtschaftsprüfer 
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1 Buchhaltung – Rechnungslegung  

1.1 Buchführung und Rechnungslegung – Knackpunkte unter Covid-Regeln 

Die Rahmenbedingungen aus dem Covid-19-Solidarbürgschaftsgesetz (SBüG) sind streng. 
Verstösse sind keine Kavaliersdelikte. Für Schäden haftet der Verwaltungsrat einer AG oder 
die Geschäftsführer einer GmbH persönlich und solidarisch. Mögliche Bussen und Strafverfol-
gung können drohen. Bei der Einsetzung einer Revisionsstelle ist diese verpflichtet, wenn der 
ordnungsgemässe Zustand nicht wiederhergestellt wird, die Bürgschaftsgenossenschaft zu in-
formieren. Informationen werden auch seitens der Banken getätigt. Abgleiche mit den Daten 
der Eidgenössischen Steuerverwaltung, z. Bsp. bei verbotenen Dividendenbezügen erfolgen 
ebenfalls. Zwischenzeitlich sind über 200 Firmen ermittelt worden, welche im Rahmen von 
CHF 50 Mio. Covid-Kredite bezogen und in der verbotenen Zeitachse über CHF 43 Mio. Divi-
denden gesetzeswidrig ausgeschüttet haben. 
 
Die Mittel aus der Covid-19-SBüG verbürgten Kredite dürfen nicht zur Umschuldung vorbeste-
hender Kredite verwendet werden. Im Gegenzug ist das Erfüllen vorbestehender ordentlicher 
Zins- und Amortisationspflichten zulässig. 
 

1.2 Ablösung Einzahlungsschein: QR-Rechnung oder E-Bill 

In früheren Revidas-Infos haben wir darauf hingewiesen, dass Umstellungen an die Hand zu 
nehmen sind. Der Umstellungsaufwand kann je nach Ausgangslage per dato stark variieren. 
Die Firmen können zwischen beiden Varianten wählen, es ist auch eine Kombination möglich. 
 
Per 30. September 2022 nimmt die Postfinance die heutigen Einzahlungsscheine (rote ES und 
orange ESR) vom Markt. Es empfiehlt sich, rechtzeitig mit der bestehenden Bank und den 
Software-Anbietern Kontakt aufzunehmen. Ziel der Umstellung ist: 
 

 vereinfachter Zahlungsabgleich, weil weniger manueller Aufwand anfällt; 

 weniger Fehler, weil alle Zahlungsinformationen elektronisch übermittelt werden; 

 geringerer Arbeitsaufwand, weil keine vorbedruckten Einzahlungsscheine mehr notwendig 
sind; 

 weniger oder kein Papierverbrauch (E-Bill). 
 
Weitergehende Informationen ersehen Sie auch unter: 
 
www.einfach-zahlen.ch/rechnungssteller 
www.paymentsstandards.ch 
www.six-group.com/banking/services 
 

1.3 Aktienrechtsreform 

Viele der Neuerungen betreffen nur die börsenkotierten Unternehmen. Zum Beispiel sind neu 
flexiblere Varianten bei der Finanzierung, der Durchführung der Generalversammlung und ei-
nes Kapitalbands möglich. Aktionäre können diesbezüglich während maximal 5 Jahren dem 
Verwaltungsrat Kompetenzen einräumen, um in einer limitierten Bandbreite Aktienkapital zu 
erhöhen oder herabzusetzen. Dies ist in einem Rahmen von 50% bis 150% des Aktienkapitals 
möglich. Die Statuten müssen entsprechende Bestimmungen enthalten. Unter dem neuen Ak-
tienrecht werden auch rein virtuelle oder sogar Mischformen von Generalversammlungen mög-
lich (Covid-19 hat schon zu solchen Entwicklungen geführt). Nebst formellen Anpassungen 
(meist in den Statuten) muss eine Gesellschaft, die davon Gebrauch machen will, auch techni-
sche Einrichtungen ausbauen. Jedoch müssen dann die Aktionäre elektronisch eindeutig iden-
tifizierbar sein. 
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Das sogenannte „neue Aktienrecht“ hat sich wie folgt entwickelt: 
 

1992: 
Inkrafttreten 
geltendes Ak-
tienrecht 

2005: 
VE Revision 
Aktien-
/Rechnungs-
legungsrecht 

2007: 
Botschaft 
und  
Entwurf 

2009: 
Beginn parlamen-
tarische Beratung 

2013: 
Neues Rech-
nungslegungs-
recht 

2020: 
Verabschiedung 
neues Aktienrecht 

2023: 
Inkrafttre-
ten neues 
Aktienrecht 
(voraus-
sichtlich) 

 1993: 
Schlussbe-
richt Grou-
pe de 
réflexion 
„Gesell-
schafts-
recht“ 

 Ab 2001:  
Diverse 
parlamen-
tarische 
Vorstösse 

 Vernehm-
lassung 

 2008: 
Minder-
initiative 

 2009:  
Abkopplung 
Rechnungsle-
gungsrecht 

 2011 
 

 2014: VegüV 

 2015:  
GAFI-
Meldepflichten 

 2016: KVI 

 2019:  
(Faktische) Ab-
schaffung  
Inhaberaktie 

 2020: Ablehnung 
KVI-> indirekter 
Gegenvorschlag 

 2020/2021: Partiel-
le Inkraftsetzung 
neues Aktienrecht 

 Über-
gangs-
fristen 

 
Das wichtigste in Kürze  
 

Kapital und Reserven Aktionäre und General-
versammlung 

Verwaltungsrat Rechnungslegung 

 Aktienkapital in 
Fremdwährung 

 Aktionärsrechte: tiefe-
re Schwellen 

 Überwachung der  
Liquidität 

 In Aktienkapital- 
Währung 

 Kapitalband 
 

 Zirkular-
Generalversammlung 

 Erweiterung Art. 716a 
OR (unübertragbare 
Aufgaben) 

 Angepasste  
Mindestgliederung 

 Nennwert > CHF 0 
 

 Virtuelle Generalver-
sammlung 

 Angepasstes Sanie-
rungsrecht 

 Reihenfolge Ver-
lustverrechnung 

 Reserven analog  
Rechnungslegungs-
recht 

 Generalversammlung 
an mehreren Orten 

 Verschärfte Rücker-
stattungspflicht 

 

  Generalversammlung 
im Ausland 

 Interessenkollisionen  

  Zwischendividende 
zulässig 

  

 
Unseres Erachtens für KMU relevant ist die bisher umstrittene und neu zulässige Beschluss-
fassung von Zwischendividenden und Rückzahlung gesetzlicher Reserven. Es müssen aber 
die Voraussetzungen zur Dividendenausschüttung erfüllt sein und ein geprüfter Zwischenab-
schluss vorgelegt werden (Ausnahme bei Opting-out) oder es muss die Zustimmung aller      
Aktionäre vorgelegt werden, sofern keine Gläubigerbevorzugung durch die Zwischendividende 
besteht. Bei der Beschlussfassung einer Zwischendividende stehen die Revisionsstellen und 
Verwaltungsräte sicherlich in einer erhöhten Verantwortung. 
 
Gesetzliche Kapital- und Gewinnreserven abzüglich eines allfälligen Verlustvortrages, welche 
die Hälfte des Aktienkapitals übersteigen (20% bei Holdinggesellschaften), sollen möglich 
werden. 
 
Spannend ist die Einführung einer verschärften Rückerstattungspflicht bei ungerechtfertigt be-
zogenen Leistungen (Dividenden, Tantièmen, Gewinnanteile, Vergütungen, Bauzinsen, ge-
setzliche Kapital- oder Gewinnreserven, etc.) nach Art. 678 nOR. 
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1.3.1 Übersicht der Sanierungstatbestände unter dem neuen Aktienrecht 

Auch die Sanierungstatbestände wurden unter dem neuen Aktienrecht neu wie folgt geregelt: 
 

Tatbestand Definition Wirkung Rechtsfolge 

Drohende  
Zahlungsunfähigkeit 

(Art. 725 revOR) 

Eigentliche Illiquidität 
droht einzutreten (nicht 
bloss vorübergehende 
Zahlungsschwierigkeiten) 

Cash-
bezogen 

 VR trifft Massnahmen zur Sicherstellung 
der Zahlungsfähigkeit 

 Allenfalls trifft er weitere Sanierungs-
massnahmen bzw. beantragt diese der 
GV, sofern sie in deren Kompetenzbe-
reich liegen 

 Nötigenfalls Gesuchstellung um Nach-
lassstundung 

Kapitalverlust 

(Art. 725a revOR) 
Bilanzielles EK ist kleiner 
als die Hälfte des ge-
schützten Kapitals 

Bilanz-
bezogen 

 VR trifft Massnahmen zur Behebung des 
Kapitalverlusts 

 Allenfalls trifft er weitere Sanierungs-
massnahmen bzw. beantragt diese der 
GV, sofern sie in deren Kompetenzbe-
reich liegen 

 Falls keine Revisionsstelle: Einge-
schränkte Prüfung der letzten Jahres-
rechnung 

Begründete  
Besorgnis der 
Überschuldung 

(Art. 725b revOR) 

Aufgrund der Umstände 
besteht der Verdacht, 
dass ein vollständiger 
Verlust des EK vorliegen 
könnte 

Bilanz-
bezogen 

 VR muss Zwischenabschluss zu Fortfüh-
rungs- und Veräusserungswerten erstel-
len (Prüfung durch Revisionsstelle) 

 Bei Feststellung der Überschuldung hat 
Benachrichtigung des Gerichts durch VR 
(subsidiär Revisionsstelle) zu erfolgen, 
wenn nicht 
o Rangrücktritt, oder 
o Stille Sanierung möglich 

Quelle: EXPERT Focus Juni/2021 

 
1.3.2 Gesetzliche Grundlagen 

Auch die gesetzlichen Grundlagen für die Aufwertungen haben wie folgt geändert: 
 

Revidiertes Aktienrecht Geltendes Aktienrecht 

Art. 725c nOR 

Aufwertung von Grundstücken und Beteiligungen 
 
Zur Behebung eines Kapitalverlusts nach Art. 725a 
oder einer Überschuldung nach Art. 725b dürfen 
Grundstücke und Beteiligungen, deren wirklicher 
Wert über die Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten gestiegen ist, bis höchstens zu diesem Wert 
aufgewertet werden. Der Aufwertungsbetrag ist un-
ter der gesetzlichen Gewinnreserve gesondert als 
Aufwertungsreserve auszuweisen. 
 
Die Aufwertung ist nur zulässig, wenn die Revisi-
onsstelle oder, wenn eine solche fehlt, ein zugelas-
sener Revisor schriftlich bestätigt, dass die gesetzli-
chen Bestimmungen eingehalten sind. 
 
 
 
 
Die Aufwertungsreserve kann nur durch Umwand-
lung in Aktien- oder Partizipationskapital sowie 
durch Wertberichtigung oder Veräusserung der auf-
gewerteten Aktiven aufgelöst werden. 
 

Art. 670 OR 

Bewertung – Aufwertung  
 
Ist die Hälfte des Aktienkapitals und der gesetzlichen Re-
serven infolge eines Bilanzverlustes nicht mehr gedeckt, so 
dürfen zur Beseitigung der Unterbilanz Grundstücke oder 
Beteiligungen, deren wirklicher Wert über die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten gestiegen ist, bis höchs-
tens zu diesem Wert aufgewertet werden. Der Aufwer-
tungsbetrag ist gesondert als Aufwertungsreserve auszu-
weisen. 
 
Die Aufwertung ist nur zulässig, wenn ein zugelassener 
Revisor zu Handen der Generalversammlung schriftlich 
bestätigt, dass die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten 
sind. 
 
Art. 671b OR 

Aufwertungsreserve 
 
Die Aufwertungsreserve kann nur durch Umwandlung in 
Aktienkapital sowie durch Wiederabschreibung oder Ver-
äusserung der aufgewerteten Aktiven aufgelöst werden. 

Quelle: EXPERT Focus Juni/2021 
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1.4 Die modernisierte Generalversammlung 

Die modernisierte Generalversammlung lässt sich im Überblick wie folgt darstellen: 
 

 Anforderungen 

Festlegung Tagungsort(e) 
Art. 701a nOR 

Entscheid durch Verwaltungsrat 
 
Keine unsachliche Erschwerung der Ausübung der Aktionärsrechte  
 
Bei mehreren Tagungsorten: Unmittelbare Übertragung in Bild und 
Ton 

Tagungsort im Ausland Art. 701b nOR Statutarische Bestimmung (Einführung mit 2/3 der vertretenen 
Stimmen plus Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte)  
 
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter (in nicht kotierten Gesellschaf-
ten kann mit Zustimmung aller Aktionäre auf den unabhängigen 
Stimmrechtsvertreter verzichtet werden) 

Verwendung elektronischer Mittel  
Art. 701c nOR 

Entscheid durch Verwaltungsrat 
 
Regelung der Verwendung elektronischer Mittel durch den Verwal-
tungsrat 
 
Verwaltungsrat muss sicherstellen, dass  

 die Identität der Teilnehmer feststeht,  

 die Voten in der Generalversammlung unmittelbar übertragen 
werden,  

 jeder Teilnehmer Anträge stellen und sich an der Diskussion be-
teiligen kann,  

 das Abstimmungsergebnis nicht verfälscht werden kann. 

Virtuelle Generalversammlung ohne  
Tagungsort Art. 701d nOR 

Statutarische Bestimmung 
 
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter (in nicht kotierten Gesellschaf-
ten kann statutarisch auf den unabhängigen Stimmrechtsvertreter 
verzichtet werden)  
 
Regelung der Verwendung elektronischer Mittel durch den Verwal-
tungsrat 

 
Die statutarische Besserstellung der Aktionäre wie folgt im Überblick: 
 

Aktionärsrecht Geltendes Recht Neues Recht 

Auskunftsrecht In der Generalversammlung 
Art. 697 Abs. 1 OR  
 
In jeder Gesellschaft, jeder Aktionär  
 
Ausserhalb der Generalversammlung: 
Keine Regelung 

In der Generalversammlung 
Art. 697 Abs. 1 OR  
 
In jeder Gesellschaft, jeder Aktionär 
 
Ausserhalb der Generalversammlung 
Art. 697 Abs. 2 nOR  
 
Nicht kotierte AG: 10% AK oder Stimmen 

Einsichtsrecht Art. 697 Abs. 3 OR  
 
Keine Schwelle 

Art. 697a Abs. 1 nOR  
 

 5% AK oder Stimmen 

Einberufung Generalversamm-
lung 

Art. 699 Abs. 3 OR  
10% AK 

Art. 699 Abs. 3 nOR  
 

 Kotierte AG: 5% AK oder Stimmen  

 Nicht kotierte AG: 10% AK oder Stim-
men 

Antrags- und  
Traktandierungsrecht 

Art. 699 Abs. 3 OR  
 
10% AK oder 1 Mio. Nennwert 

Art. 699b Abs. 1 und 2 nOR  
 

 Kotierte AG: 0.5% AK oder Stimmen  

 Nicht kotierte AG: 5% AK oder Stim-
men 

Klage auf Sonderprüfung (neu 
Sonderuntersuchung) bei Ab-
lehnung des Antrags durch Ge-
neralversammlung 

Art. 697b Abs. 1 OR  
 
10% AK oder 2 Mio. Nennwert 

Art. 697d Abs. 1 nOR  
 

 Kotierte AG: 5% AK oder Stimmen  

 Nicht kotierte AG: 10% AK oder Stim-
men 

Auflösungsklage Art. 736 Ziff. 4 OR  
 
10% AK 

Art. 736 Abs. 1 Ziff. 4 nOR 
 
10% AK oder Stimmen 
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Ebenso wird auch die Delegation der Geschäftsführung in Art. 716 b nOR neu geregelt. Wenn 
die Statuten nichts anderes vorsehen, ist dies zulässig. Bisher mussten die Statuten den Ver-
waltungsrat zur Delegation ermächtigen. Dies führt aber dazu, dass Reglemente, Statuten, 
Verträge innerhalb von 2 Jahren ab In-Kraft-Treten, anzupassen sind. Die sogenannten Ge-
schlechterrichtwerte für grosse Gesellschaften sind spätestens ab dem Geschäftsjahr             
1. Januar 2026 (VR) bzw. 1. Januar 2031 (GL) zu erfüllen. 
 

1.5 Sitzungsrhythmus / Jahresagenda von VR-Sitzungen 

In einer exemplarischen Jahresagenda werden die Termine der einzelnen VR-Sitzungen so 
gelegt, dass sie nach den Quartalsabschlüssen stattfinden oder vor der GV durchgeführt wer-
den. Nachfolgendes Schema soll dies verdeutlichen: 
 
1. VR-Sitzung 2. VR-Sitzung 3. VR-Sitzung 4. VR-Sitzung 
 
 

Februar April/Mai August/September November/Dezember 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mögliche Traktanden und Themen von Verwaltungsratssitzungen können sein: 
 
Ständige Traktanden 

 Anwesenheit 

 Genehmigung des letzten Protokolls 

 Geschäftsgang (Finanzen, Liquidität, Kennzahlen, Kurzinfo, MIS, Quartals-
/Jahresabschluss, Vergleich zum Vorjahr, aktuelle Lage, zukünftige Erwartungen) 

 Markt (Wesentliches vom Markt, Kunden, Mitbewerber, Lieferanten, Kennzahlen Betrieb, 
falls Produktion, wichtige Ereignisse) 

 Investitionen (Liegenschaften/Infrastruktur/Maschinen usw.) 

 Infos aus VR/GL/Kader (Personelles, wesentliche Infos) 

 Produktion/Prozesse (wesentliche Infos) 

 Pendenzenliste 
 
Mögliche Traktanden 

VR-Interna 

 VR-Workshop (inkl. Vorbereitung/Vorstellung in der Sitzung vor dem Workshop) 

 Firmenbesuche (z. Bsp. Tochtergesellschaften im Ausland/Lieferanten) 

 Vorbereitung GV/Jahresbericht erstellen 

 Leistungsbeurteilung/Evaluation des Verwaltungsrates 

 Erneuerung Verwaltungsrat/Erstellung Anforderungsprofil 

 Besprechung Revisionsbericht 

 Terminplanung VR 

 Ständige Traktanden 

 Analyse Jahresbericht 

 Leistungsbeurteilung und  
Zielvereinbarung GL 

 Ständige Traktanden 

 Besprechung Revisionsbericht 

 Genehmigung Jahresrechnung 

 Ständige Traktanden 

 Personalpolitik und Planung 

 Planung Zusammenar-
beit/Erneuerung Verwaltungsrat 

 Organisation Unternehmung 

 Organisations-/Kompetenzreglement 

 Terminplanung VR des  
kommenden Jahres 

 Ständige Traktanden 

 Budget 

 Mitarbeiter und Entlöhnung 

 Investitionsbudget 

 Beförderungen/ 
Zeichnungsberechtigung 

VR Workshop 

 Analyse der Strategie 

 Anpassung der Strategie 

 Risikobeurteilung 
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Strategie 

 Akquisitionen 

 Strategie des Unternehmens/Wachstumsstrategie beurteilen 

 Neue Geschäftsfelder/Erschließung neuer Märkte 

 Entwicklungsprojekte 

 Präsentation von Trends im Markt/bei den Kunden/bei den Technologien 

 Krisenmanagement 

 Formulieren, Anpassen der Eignerstrategie 

 Analyse Strategie/Anpassung Strategie 

 Planung, Diskussion über Nachfolgeregelung wichtiger Stellen, innerhalb, GL, usw. 

 Mehrjahresplanung anhand ausgesuchter Kennzahlen 
 

Risiko 

 IKS und Risikobeurteilung (Risiko-Map): Welche Risiken sind mit welcher Eintrittswahr-
scheinlichkeit und welchen Ausmasses zu bewerten? 

 
Personal 

 Löhne/Leistungsvereinbarungen mit den Mitarbeitenden 

 Gewinnverteilung/Dividendenpolitik 

 Personalpolitik und –planung 
 
Marketing 

 Marketingplan 

 Markteinführung neuer Produkte und Dienstleistungen 
 

Organisation 

 Organisations- und Kompetenzreglement 

 Organisation Unternehmung/Prozessorganisation 

 Einführung Dokumentmanagement-System 

 Projektorganisation aufbauen 
 

Produktion/Prozesse 

 Produktions- und Leistungsprozesse überprüfen 

 Verkürzung Durchlaufzeiten/Materialreduktion 
 

Finanzen 

 Budget festlegen 

 Investitionsbudget 

 Steuern 

 Abrechnung AHV, BVG, MWST 
 
Ein sogenanntes Management-Informationssystem (MIS) kann folgende Zahlen enthalten: 

 Erfolgsrechnung, Bilanz, Quartalsabschluss 

 Vergleich Budget und IST (Umsatz und wichtigste Kostentreiber) 

 Rendite  

 Liquidität (anhand Liquiditätsplan, Liquiditätskennzahlen oder Kontostände) 

 Auftragsbestand/Kapazitätsauslastung 

 Offertstellungen und Chancen-Einschätzung der verantwortlichen Mitarbeitenden in Form 
von % (z. Bsp. 90% heisst; das Unternehmen bekommt den Auftrag mit sehr hoher Wahr-
scheinlichkeit) 

 Akquise (neue Kundenaufträge/verlorene Kundenaufträge) 

 Projektstände (insbesondere der grössten Projekte) 
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 Bauvorhaben und Stand der Entwicklung 

 Investitionsplan und effektive Investitionen  

 Garantiefälle, Debitorenverluste, Betreibungen, Streitigkeiten und Gerichtsfälle 
 

1.6 Konsolidierte Jahresrechnung 

Nach Art. 963 OR muss ein rechnungslegungspflichtiges Unternehmen, welches ein oder 
mehrere andere rechnungslegungspflichtige Unternehmen kontrolliert, eine konsolidierte Jah-
resrechnung (Konzernrechnung) erstellen. 
 
Relevante Grössenkriterien 
Wenn zwei der nachstehenden Schwellenwerte in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren 
nicht überschritten werden, entfällt die Pflicht: 
 

 Bilanzsumme CHF 20 Mio. 

 Umsatz CHF 40 Mio. 

 250 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt 
 
In komplexen Verhältnissen kann es jedoch trotzdem notwendig sein, eine Konzernrechnung 
zu erstellen, wenn dies für eine möglichst zuverlässige Beurteilung der wirtschaftlichen Lage 
notwendig ist (Art. 963 a, Ziff. 2 OR). 
 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Unternehmen in den Konzernabschluss konsolidiert 
werden können: 
 

 Vollkonsolidierung 

 Quotenkonsolidierung 

 Equity Accounting 

 Anschaffungswert-Prinzip 
 
Nachfolgend nur einige der einzuhaltenden Bedingungen: 

 Die Abschlüsse der einzelnen Firmen sollten möglichst vereinheitlicht werden (Transakti-
onsabläufe, Bewertungsgrundsätze, Darstellungen, etc.). 

 Konzerninterne Transaktionen sowie konzerninterne Aktiven und Passiven sind zu elimi-
nieren. 

 Die sogenannte Kapitalkonsolidierung, d.h. die Elimination der Beteiligungsbuchwerte im 
Verhältnis zum entsprechenden Eigenkapital ist besonders zu beachten. 

 Zwischengewinne für Intercompany-Lieferungen sind ebenfalls zu eliminieren. Solche 
Gewinne gelten erst als realisiert, wenn sie den Konzern definitiv verlassen haben. 

 Fremdwährungsumrechnungen (Kurse) 

 Anteile von Minderheitsgesellschaftern sind separat auszuweisen. 
 
Details dazu würden den Rahmen dieser Revidas-Info sprengen. Bei Bedarf stehen wir für ei-
ne individuelle Beratung zur Verfügung. 
 

1.7 Wie lange und wie müssen Geschäftsunterlagen aufbewahrt werden? 

Um die Beweispflicht für Geschäftsvorfälle sicherzustellen, unterliegen die folgenden Unterla-
gen der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht: 
 

 Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang), Revisionsbericht 

 Geschäftsbücher (Buchhaltung, bestehend aus Hauptbuch, Kontenblätter, Journal und 
den Hilfsbüchern Debitoren, Kreditoren, Lohn und Warenbestand. 

 Buchungsbelege 
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 Korrespondenz 

 Dokumente mit rechtsverbindlicher Wirkung (wie Verträge, GV-Protokolle, Steuererklärun-
gen, Lohnausweise etc.) 

 
Die Jahresrechnung und der Revisionsbericht sind schriftlich und unterzeichnet aufzubewah-
ren. Die Geschäftsbücher, die Buchungsbelege und die Korrespondenz können elektronisch 
archiviert werden. Sofern solche Geschäftsunterlagen elektronisch aufbewahrt werden, muss 
garantiert sein, dass sie jederzeit lesbar gemacht werden können. 
 
Die Daten sind so zu erfassen und aufzubewahren, dass sie nicht verändert werden können. 
Die Geschäftsvorfälle sind eindeutig und systematisch geordnet und in Konten mit Hinweis auf 
den zu Grunde liegenden Beleg zu verbuchen. Die Daten sind vor schädigenden Einwirkungen 
geschützt zu lagern. Sie müssen ebenfalls während der Dauer der Aufbewahrungspflicht ein-
gesehen und der Inhalt in lesbarer Form reproduziert werden können. Aktuelle Unterlagen sind 
von den archivierten Daten zu trennen. 
 
Um die gesetzlichen Verjährungsfristen zu berücksichtigen und um allfälligen Beweispflichten 
nachzukommen, empfehlen wir, bestimmte Geschäftsunterlagen länger als die vorgeschriebe-
nen 10 Jahre aufzubewahren, nämlich: 
 

Gesellschaftsrechtliche Dokumente (wie Gründungsdokumente, 
Jahresrechnungen, Revisionsstellenberichte, Protokolle der GV 
und VR-Sitzungen 

Grundsätzlich während der Le-
bensdauer der Gesellschaft 

Steuerrechtliche Dokumente 15 Jahre 

Versicherungspolicen (Haftpflicht) 40 Jahre 

Technische Anweisungen und Normen 13 Jahre 

Abwicklung kundenspezifischer Aufträge (Offerten, Kundenbe-
stellungen, Auftragsbestätigungen, Abnahmeprotokolle, Über-
nahmeprotokolle usw.) 

13 Jahre 

Geschäftsunterlagen im Zusammenhang mit Grundstücken 26 Jahre 
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2 Mehrwertsteuer 

2.1 Corona-Virus – Folgen von Unterstützungsleistungen 

Der Erhalt von Subventionen führt grundsätzlich zu einer Kürzung der Vorsteuer, nicht jedoch, 
wenn die Subvention aufgrund von Covid-19-Massnahmen gesprochen wurde. 
 
Erhält ein Unternehmen Subventionen und Covid-19-Beiträge, so verhält sich die Berechnung 
des Schlüssels für die Vorsteuerkürzung analog der Handhabung von Spenden. 
 
Beispiel 
Bei nicht zu bezahlenden Zinsen handelt es sich um eine Subvention bzw. die Differenz zu ei-
nem „normalen“ Zins bildet die Höhe der gewährten Subvention mit entsprechend möglichen 
Vorsteuerfolgen. Die Deklaration der Covid-19-Beiträge ist in der Mehrwertsteuer-Abrechnung 
unter Ziff. 910 zu deklarieren und nicht in Ziff. 200.  
 
Covid-19-Auswirkungen auf die Mehrwertsteuer (Stand September 2021 bei der MWST): 
 

 Befristeter Verzicht auf Verzugszinsen Keine Folgen 

 Kurzarbeitsentschädigung Keine Folgen, nur Deklaration 

 Erwerbsausfallentschädigung Keine Folgen, nur Deklaration 

 Finanzhilfen Keine Folgen, nur Deklaration 

 Darlehen, Kreditgewährungen Keine Folgen 

 Verzicht auf Darlehenszinsen Keine Folgen 

 Verzicht auf Darlehenszinsen (Bund) Keine Folgen, nur Deklaration 

 Folgen Solidarbürgschaften 1 Keine Folgen 

 Mieterlasse individuell zu prüfen 

 Übrige Preisnachlasse individuell zu prüfen 

 Unterstützungsbeiträge individuell zu prüfen 
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